


Wer sich trotz zweimaliger Verwarnung nicht an die Hausordnung hält, dem kann der 
Mietvertrag aus wichtigen Grund fristlos von der Hausleitung gekündigt werden. 
 
 
Grundlage dieser Hausordnung sind das Jugendschutzgesetz sowie das  Sächsisches 
Nichtraucherschutzgesetz. 


